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DIE ABSCHOTTUNGSPOLITIK IN CHINA UND IHRE FOLGEN:  
WIE VERMEIDE ICH DEN SCHLEICHENDEN KONTROLLVERLUST 
ÜBER MEINE CHINESISCHE TOCHTERGESELLSCHAFT?  

Die aktuelle Abschottungspolitik sowie die da-

mit verbundenen äußerst strikten Einreisebe-

schränkungen und sonstigen Coronamaßnah-

men in der Volksrepublik China stellen europä-

ische Unternehmen mit chinesischen Tochter-

gesellschaften seit längerer Zeit vor ein erhebli-

ches Problem: Es entsteht ein schleichender 

Kontrollverlust über die Tochtergesellschaften, 

da vor Ort eine adäquate Kontrolle des Unter-

nehmens durch den europäischen Gesellschaf-

ter nicht mehr gewährleistet ist.  

Im Tagesgeschäft mit unseren Mandanten in 

China beobachten wir seit einiger Zeit das Auf-

treten einer Vielzahl von Missständen bei den 

Tochtergesellschaften, die im Zusammenhang 

mit der fehlenden Kontrolle vor Ort in China 

stehen. Zum einen werden etablierte europäi-

sche Unternehmensstandards nicht mehr adä-

quat umgesetzt. Zum anderen sind eine erhebli-

che Zunahme von Haftungsfällen und Compli-

ance Verstößen bis hin zu Fällen von vorsätzli-

chen Unternehmensschädigungen zu verzeich-

nen. 

Im Nachfolgenden möchten wir einen Über-

blick über die regelmäßig auftretenden Miss-

stände sowie Best-Practice-Lösungen für die 

Vermeidung dieser Missstände und Schädigun-

gen der Gesellschaft geben.  

I. WAS SIND DIE GRÜNDE FÜR DEN

AUFTRETENDEN KONTROLL- 

VERLUST ÜBER DIE TOCHTER- 

GESELLSCHAFTEN IN CHINA?

Europäische Tochtergesellschaften in China 

waren bislang regelmäßig in der Form struktu-

riert, dass die maßgeblichen Führungspositio-

nen von europäischen Führungskräften (sog. 

„Expatriates“) übernommen wurden und zu-

gleich die Vertreter des Gesellschafters mehr-

mals im Jahr die Tochtergesellschaften besucht 

haben, um sich über den aktuellen Zustand vor 

Ort einen Überblick zu verschaffen.  

Diese Struktur hat durch die Pandemie und die 

Abschottungspolitik der Volksrepublik China 

drastische Veränderungen erfahren. Die europä-

ischen Führungskräfte, die vor Ort mit entspre-

chenden Arbeits- und Aufenthaltsgenehmigun-

gen tätig waren, haben aufgrund der strikten 

Coronamaßnahmen in Scharen das Land verlas-

sen und zugleich besteht aufgrund der erlasse-

nen Einreisebeschränkungen in China (u.a. 

mehrwöchige Quarantäne in staatlich festgeleg-

ten Hotels) kaum die Bereitschaft dorthin zu-

rückzukehren. Zudem ist es den Vertretern des 

Gesellschafters faktisch unmöglich geworden, 

mit einem Business-Visum nach China einzu-

reisen. Ein solches Businessvisum wird auf-

grund der geltenden Coronamaßnahmen nur 

noch in äußerst begrenzten Fällen und nur nach 

Erhalt eines formellen Einladungsschreibens 
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der lokalen Regierung erteilt. Die Vorausset-

zungen für den Erhalt dieses Einladungsschrei-

bens sind jedoch derart hoch, dass der weit 

überwiegende Teil der europäischen Gesell-

schafter diese Voraussetzungen nicht erfüllen 

kann. 

  

Damit fällt aktuell sowohl die unmittelbare 

Führung der Tochtergesellschaft als auch die 

unmittelbare Kontrolle vor Ort in die Hände der 

lokalen Angestellten – verbunden mit den zuvor 

beschriebenen negativen Folgen. 

 

Insofern übernimmt die Schindhelm Allianz mit 

ihren Standorten in Shanghai und Taicang seit 

längerer Zeit für einige Mandanten eine turnus-

mäßige „interne Auditierung“ der Tochterge-

sellschaften vor Ort in China, um derartige 

Missstände zu identifizieren und effektiv zu be-

seitigen.  

 

II. WELCHE HAFTUNGSFÄLLE IN 

DEN LIEFERANTEN- / KUNDENBE-

ZIEHUNGEN TRETEN BEI  

CHINESISCHEN TOCHTERGESELL-

SCHAFTEN REGELMÄSSIG AUF? 

 

Sowohl auf Vertriebs- als auch auf Einkaufs-

ebene machen wir in China die Beobachtung, 

dass Nebenabreden zu bestehenden Kaufverträ-

gen und Auftragsbestätigungen mündlich oder 

via WeChat (chinesischen Pendant zu 

WhatsApp) abgeschlossen werden. Dies gehört 

in manchen Bereichen in der Tat zum Bran-

chenstandard. In diesen Nebenabreden werden 

zumeist ergänzende Leistungsverspechen für 

die Produkte oder Veränderungen der Gewähr-

leistungsrechte wirksam vereinbart. Unabhän-

gig von der Frage der Berechtigung zum Ab-

schluss solcher Vereinbarungen im Innenver-

hältnis (dazu später), erfolgt nach Abschluss 

dieser Nebenabrede regelmäßig keine schriftli-

che Dokumentation dieses Vorgangs. Dies führt 

dazu, dass Unternehmen die genaue Reichweite 

ihrer Leistungspflichten und der Gewährleis-

tungsrechte nicht korrekt abschätzen und im 

Streitfall auch nicht gerichtsfest beweisen kön-

nen. Wenn dann der zuständige Angestellte das 

Unternehmen verlässt, sind derartige Nebenab-

reden endgültig nicht mehr nachvollziehbar.  

 

Unsere Empfehlung: Implementieren Sie für die 
se Bereiche eine Verpflichtung zur Anfertigung 
eines beweistauglichen Verhandlungsproto-
kolls (entsprechend einer Mustervorlage), in 
der die handelnden Personen sämtliche Aspekte 
der Abrede entsprechend dokumentieren und 
diese Dokumentation anschließend zur Kennt-
nisnahme und Bestätigung an den jeweiligen 
Kunden/Lieferanten übersenden. Zudem sollte 
eine klare Unternehmensrichtlinie zur Festle-
gung jener Bereiche erstellt werden, in denen 
Abschlüsse von Nebenabreden in mündlicher 
Form bzw. via WeChat erlaubt bzw. verboten 
sind.  
 

Ein weiterer „Klassiker“ auf Vertriebs- und Ein-

kaufsebene ist die fehlerhafte Einbeziehung von 

AGB der Gesellschaft bei Angeboten bzw. Auf-

tragsbestätigungen. Dies liegt überwiegend da-

rin begründet, dass die handelnden Personen 

keine ausreichende Kenntnis über die rechtli-

chen Rahmenbedingungen einer korrekten Ein-

beziehung der AGB besitzen.  

 

Unsere Empfehlung: Schulen Sie die handeln-
den Personen mit Blick auf die rechtswirksame 
Einbeziehung von AGB, überreichen Sie den 
Personen ein entsprechendes Merkblatt und 
lassen Sie sich den Erhalt schriftlich bestätigen. 
 

Zudem finden wir immer wieder Vertragsge-

staltungen vor, in denen für die Gesellschaft un-

taugliche Gerichtsstandklauseln vereinbart wur-

den. Hier gibt es im Wesentlichen zwei klassi-

sche Konstellationen: 

 

Eine Konstellation sind Verträge mit staatlichen 

/ staatlich-investierten Unternehmen in China, 

in denen Gerichtsstandklauseln zugunsten der 

staatlichen Gerichte in China vorgesehen sind.  
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Unsere Empfehlung: Nehmen Sie in solchen 

Verträgen stets eine Schiedsgerichtsklausel 

(z.B. CIETAC Klausel) auf und lassen Sie die 

Wirksamkeit der Klausel rechtlich überprüfen. 

Insofern ist – immer noch – zu beobachten, dass 

es in Verfahren unter Beteiligung von staatli-

chen / staatlich-investierten Unternehmen vor 

staatlichen Gerichten in China zu „Überra-

schungsurteilen“ kommt.  

Die zweite Konstellation zeigt sich bei interna-

tionalen Rechtsgeschäften. Darin wird durch 

die Tochtergesellschaft zumeist eine Rechts-

wahl zugunsten des chinesischen Rechts sowie 

eine Gerichtsstandklausel zugunsten der chine-

sischen Gerichte aufgenommen. Dies kann im 

internationalen Rechtsverkehr ein folgenschwe-

rer Fehler sein. Urteile eines chinesischen Ge-

richts sind – mangels bilateraler Vollstre-

ckungsabkommen – im Sitzstaat des Geschäfts-

partners regelmäßig nicht vollstreckbar. Noch 

viel schlimmer: In dieser Konstellation könnte 

damit allein der Geschäftspartner Urteile in 

China erwirken und gegen die Tochtergesell-

schaft vollstrecken. 

Unsere Empfehlung: Bei internationalen Ver-

trägen stets eine international anerkannte 

Schiedsinstitution (und ggf. das materielle 

Recht eines Drittstaates) wählen, damit etwaige 

Schiedssprüche später auch international voll-

streckbar sind.  

Abschließend findet man auf Vertriebsebene 

häufig das Erscheinungsbild, dass zwischen 

dem Endkunden und der Tochtergesellschaft 

ein Zwischenhändler eingeschaltet wird. Dies 

hat für den Vertrieb den angenehmen Nebenef-

fekt, dass dieser die Detailfragen mit dem End-

kunden nicht direkt klären muss und sich damit 

Arbeit erspart. Hier besteht jedoch eine erhebli-

che Haftungsfalle: Im Rahmen der Verträge der 

Tochtergesellschaft mit ihren Zwischenhänd-

lern findet sich regelmäßig eine Klausel, wo-

nach der Zwischenhändler in seinem Vertrags-

verhältnis mit dem Endkunden die Mithaftung 

der Tochtergesellschaft vereinbaren darf. Damit 

haftet die Tochtergesellschaft für sämtliche 

Verpflichtungen aus dem Geschäft des Zwi-

schenhändlers mit dem Endkunden, ohne den 

konkreten Inhalt zu kennen.  

Unsere Empfehlung: Verträge mit Zwischen-

händlern sollten zwingend einer juristischen 

Prüfung unterzogen werden, wenn sich die Ein-

schaltung des Zwischenhändlers nicht vermei-

den lässt.   

III. WELCHE COMPLIANCE-FÄLLE

TRETEN BEI CHINESISCHEN

TOCHTERGESELLSCHAFTEN

REGELMÄSSIG AUF?

Das Thema der Vorteilsgewährung ist in China 

auch heutzutage noch ein regelmäßig auftreten-

des Problem. Auf Einkaufsebene stellt sich in-

sofern immer die Frage, ob die Lieferanten hier 

tatsächlich nach dem Prinzip des besten Preis-

Leistungsverhältnisses ausgewählt werden oder 

ob hier private Verbundenheit mit den jeweili-

gen Lieferanten oder sogar (strafrechtlich rele-

vante) Kick-Back-Vereinbarungen eine Rolle 

spielen.  

Unsere Empfehlung: Überprüfen Sie regelmä-

ßig das Preis-Leistungsverhältnis Ihrer Liefe-

ranten und lassen Sie in regelmäßigen Abstän-

den die Konditionen weiterer Anbieter kontrol-

lieren.  

Ein ähnliches Problem findet sich auf Vertriebs-

seite. Insbesondere in den Fällen der Einschal-

tung von Zwischenhändlern beobachten wir im-

mer wieder, dass führendes Personal der Toch-

tergesellschaft an solchen Zwischenhändlern 

partizipiert (Mitgesellschafter / Organträger). 

Ein solches Vorgehen stellt nicht nur einen Ver-

stoß gegen das Nebentätigkeitsverbot aus dem 

Anstellungsvertrag des jeweiligen Mitarbeiters 

dar, sondern führt auch zu dem Umstand, dass 

die Gesellschaft die tatsächlichen Gewinnmar-

gen mit den (ggf. unnötiger Weise) eingeschal-

teten Zwischenhändlern teilen muss.  
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Unsere Empfehlung: Prüfen Sie regelmäßig die 
Notwendigkeit von eingeschalteten Zwischen-
händlern. Zudem können unsere Anwälte vor 
Ort in China durch Einsichtnahme in die ent-
sprechenden Register feststellen, ob die lokalen 
Führungskräfte an den Zwischenhändlern par-
tizipieren.  

Abschließend stellen wir immer wieder fest, 

dass es in den Tochtergesellschaften keine hin-

reichende Unternehmensrichtlinie zur Regelung 

der Vertretungsberechtigung und zur Nutzung 

des Firmenstempels für den wirksamen Ab-

schluss von Rechtsgeschäften gibt. Insbeson-

dere die Zugriffsmöglichkeit eines größeren 

Personenkreises auf den Firmenstempel ist im 

höchsten Maße haftungsträchtig, da mit der 

Verwendung des Firmenstempels wirksame 

Willenserklärungen der Gesellschaft im Außen-

verhältnis abgegeben werden können. 

Unsere Empfehlung: Implementieren Sie in-
terne Richtlinien, die zum einen den Kreis der 
vertretungsberechtigten Personen und den Um-
fang ihrer Befugnis (Nutzung des Firmenstem-
pels) definiert und zum anderen haftungsträch-

tige Geschäfte sowie andere wesentliche Unter-

nehmensentscheidungen unter den zwingenden 

Zustimmungsvorbehalt des Gesellschafters stel-

len.  
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